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(3) Die Berichterstattung hat grundsätzlich über den 
Informationskanal zu erfolgen, für den die Zentralver
waltung verantwortlich ist. Ist es volkswirtschaftlich 
rationell und zweckmäßig, kann nach Vereinbarung 
die Verantwortung für die Berichterstattung bestimm
ter Teile der Informationen anderen Staatsorganen 
übertragen werden.

(4) Die Zentralverwaltung hat den Inhalt der Be
richterstattung des kommenden Jahres für alle Ebenen 
der Volkswirtschaft in Abstimmung mit den Staats
und Wirtschaftsorganen entsprechend den gesetzlichen 
Bestimmungen rechtzeitig festzulegen und die ratio
nelle Durchführung der Berichterstattung zu sichern. 
Sie ist für die Koordinierung der Berichterstattungen 
einschließlich der Teile verantwortlich, die anderen 
Staatsorganen übertragen wurden. Sie hat mit diesen 
Staatsorganen entsprechende Vereinbarungen abzu
schließen.

§7

(1) Die Zentralverwaltung ist auf der Grundlage der 
gesetzlichen Bestimmungen für die Erteilung von Ge
nehmigungen für Berichterstattungen, die von anderen 
Organen durchgeführt werden, verantwortlich.

(2) Die Zentralverwaltung ist dafür verantwortlich, daß 
Befragungen von Betrieben und Institutionen durch 
zentrale und örtliche Staats- und Wirtschaftsorgane 
auf ein Minimum begrenzt werden. Bei der Erteilung 
von Genehmigungen für Berichterstattungen, die von 
anderen Organen durchgeführt werden, ist ein stren
ger Maßstab anzulegen.

§ 8

(1) Die Zentralverwaltung ist dafür verantwortlich, 
daß zur Rationalisierung der Erfassungs- und Auf
bereitungsarbeiten die betrieblichen und zwischen
betrieblichen Erfassungsbelege und Aufbereitungsnach
weise schrittweise standardisiert werden.

(2) Die Zentralverwaltung stützt sich bei der Stan
dardisierung auf die ihr unterstellte Zentralstelle für 
Primärdokumentaticn. Die Zentralstelle für Primär
dokumentation ist für die Ausarbeitung von Standards 
für Belege und Aufbereitungsnachweise in Abstim
mung mit den zuständigen zentralen Staatsorganen 
verantwortlich. Dabei hat sie die bestehenden RGW- 
Standards für die betriebliche Erfassung und Auf
bereitung zu berücksichtigen.

(3) Die Aufgaben und die Arbeitsweise der Zentral
stelle für Primärdokumentation werden in einem ge
sonderten Statut geregelt.

§ 9

(1) Die Zentralverwaltung hat in Übereinstimmung 
mit der Staatlichen Plankommission und dem Ministe
rium der Finanzen sowie nach Abstimmung mit den 
zuständigen Staats- und Wirtschaftsorganen Definitio
nen wichtiger Kennziffern und Begriffe der Planung, 
Rechnungsführung und Statistik herauszugeben.

(2) Die Zentralverwaltung ist in Abstimmung mit 
den zuständigen zentralen Staatsorganen für die Her

ausgabe und verbindliche Anwendung volkswirtschaft
licher Systematiken und Nomenklaturen verantwort
lich, die für die Datenerfassung und -aufbereitung im 
einheitlichen System von Rechnungsführung und Sta
tistik gelten.

§ 10

(1) Die Bezirks- und Kreisstellen der Zentralverwal
tung sind verantwortlich für

— die Leitung der zahlenmäßigen Informationen in 
ihrem Territorium, insbesondere für die Sicherung 
der Qualität der Angaben der berichterstattungs
pflichtigen Betriebe und Einrichtungen und die 
Einhaltung der festgelegten Termine.

Sie haben die Betriebe und Einrichtungen bei der 
Durchsetzung des einheitlichen Systems von Rech
nungsführung und Statistik mit anzuleiten und zu 
kontrollieren;

— die Information der Räte der Bezirke und Kreise 
durch zahlenmäßige Berichte und Analysen auf 
der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen 
und der Beschlüsse der Räte der Bezirke und 
Kreise über die Ergebnisse der Plandurchführung 
sowie über territoriale Schwerpunkte der gesell
schaftlichen — insbesondere der ökonomischen — 
Entwicklung.

(2) Die Zusammenarbeit mit den örtlichen Räten 
erfolgt entsprechend dem Erlaß des Staatsrates der 
Deutschen Demokratischen Republik vom 2. Juli 1965 
über Aufgaben und Arbeitsweise der örtlichen 
Volksvertretungen und ihrer Organe unter den Be
dingungen des neuen ökonomischen Systems der Pla
nung und Leitung der Volkswirtschaft (GBl. I S. 159).

(3) Die Leiter der Bezirks- und Kreisstellen unter
stützen im Rahmen ihrer Verantwortung die Räte der 
Bezirke bzw. die Räte der Kreise bei der Durchfüh
rung ihrer Schwerpunktaufgaben und nehmen aktiv 
an der Arbeit der örtlichen Räte teil.

§ И

(1) Die Zentralverwaltung wirkt bei der Entwick
lung der Rechentechnik entsprechend den Anforde
rungen einer massenhaften Datenverarbeitung und 
hohen Speicherfähigkeit mit und nimmt Einfluß auf 
die organisatorische Gestaltung des Netzes von 
Rechenstationen für die Datenverarbeitung.

(2) Die Zenträlverwaltung hat das Recht, zur ratio
nellen Gestaltung und Sicherung des volkswirtschaft
lichen Informationsflusses von allen Rechenstationen, 
unabhängig von ihrer Unterstellung, für Arbeiten des 
einheitlichen Systems von Rechnungsführung und Sta
tistik zu verlangen, daß Zahlenangaben zu bestimmten 
Terminen. Nomenklaturen und Gruppierungen sowie 
in einer für die maschinelle Weiterverarbeitung der 
Daten notwendigen Form den Betrieben der WB 
Maschinelles Rechnen bzw. den Dienststellen der Zen
tralverwaltung übergeben werden.

(3) Die Betriebe der WB Maschinelles Rechnen sind 
die materiell-technische Grundlage für die maschinelle 
Verarbeitung der zahlenmäßigen Informationen im


